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7-Punkte-Positionspapier zur Pflegebildung in Deutschland  

im Zusammenhang mit dem 
Gesetzesentwurf für ein Pflegestudiumstärkungsgesetz (PflStudStG) 

 

1. Dem weltweiten Mangel an Pflegepersonal mit nachhaltigen Reformen zur Stabilisierung des Gesund-
heitssystems und seiner Strukturen begegnen. 

Der International Council of Nurses bewertet den weltweiten Fachpersonenmangel in der Pflege als globa-
len Gesundheitsnotstand, der weitreichende Reformen in den Gesundheitssystemen aller Länder erfordert 
(ICN, 2023). Aus diesem Grund begrüßen die Vertreter:innen der Verbände die Zielrichtung des Geset-
zesentwurfs (GesE) zur Stärkung der hochschulischen Pflegebildung ausdrücklich. Eine angemessene Ver-
gütung für die gesamte Dauer des Studiums erhöht die Attraktivität eines Pflegestudiums deutlich. Befür-
wortet wird ebenfalls die Entscheidung für ein duales Studium sowie die damit verbundenen Regelungen 
zur gleichberechtigten Verantwortungsübernahme von Hochschulen und Trägern der praktischen Studien-
phasen für Praxisanteile des hochschulischen Pflegestudiums, die im GesE ergänzt wurden (§ 38b Absatz 3). 

2. Das gesellschaftliche und pflegerische Verständnis von Geschlechtsidentität weiterentwickeln. 

Die Verbände sprechen sich für die neu einzuführende non-binäre Berufsbezeichnung „Pflegefachperson“ 
aus, die einem emanzipatorischen Verständnis von Geschlechtlichkeit in der Gesellschaft Rechnung trägt. 
Damit der erwünschte Effekt auch wirksam wird und Patient*innen und deren Angehörige nicht mit schwer 
abgrenzbaren „Titeln“ überfordert werden, empfehlen die Verbände, eine geschützte Berufsbezeichnung 
„Pflegefachperson“ für alle Abschlüsse festzulegen. Abgeraten wird demnach von dem Gesetzesvorhaben, 
die Berufsbezeichnung „Pflegefachmann /Pflegefachfrau“ zu erhalten und ein gesondertes Wahlrecht für 
die Berufsbezeichnung „Pflegefachperson“ einzuführen (Artikel 2, Nummer 18 GesE, S.18). Gemäß der Stel-
lungnahme des Bundesrates (Drucksache 225/23 vom 07.07.2023, S. 2) soll dies analog für die Berufsbe-
zeichnungen der spezialisierten Abschlüsse in der Altenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
gelten. 

Zu folgenden Punkten weisen wir auf erheblichen Nachbesserungsbedarf im GesE hin: 

3. Angemessene Finanzierung zeitnah bereitstellen und von den Eigenanteilen abkoppeln. 

Der GesE sieht Verbesserungen für Studierende in Form der Auszahlung einer angemessenen monatlichen 
Vergütung während der gesamten Dauer des vorgegebenen Vertragsverhältnisses vor. Die Verbände stim-
men einer finanziellen Unterstützung Studierender zu, weisen jedoch auf diesbezügliche Unschärfen nor-
mativer Regelungen im GesE hin. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 01.01.2024 erfolgen umfangreiche 
Anpassungen und Änderungen. Vor dem Hintergrund der hohen Abbrecherquote Studierender fordern die 
Verbände die Absicherung einer sofortigen Refinanzierung über den Ausbildungsfonds in Form von Son-
derregelungen für einen festgelegten Übergangszeitraum. In diesem Zusammenhang sprechen sich die 
Verbände erneut für eine umgehende Entkopplung der Ausbildungskostenumlage für Ausbildung und Stu-
dium von den Eigenanteilen aus und fordern dazu auf, die Kosten der Ausbildungsumlage vollständig über 
einen Bundeszuschuss aus Steuermitteln zu refinanzieren, wie es im Koalitionsvertrag formuliert wurde. 

4. Qualitativ hochwertige Lernzeit in der Praxis gewährleisten. 

Die Verbände weisen mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hin, die Anrechnung des Wertschöpfungsanteils 
nach § 27 Absatz 2 PflBG auch in den Ausbildungskosten der beruflichen sowie der hochschulischen Pfle-
geausbildung abzuschaffen. Analog den Regelungen nach § 39a für die hochschulische Pflegeausbildung 
ist der § 27 Absatz 1 PflBG dahingehen zu ändern, dass nicht die Mehrkosten, sondern die Kosten der Aus-
bildungsvergütung durch den Ausgleichsfond finanziert werden. Durch Nichtanrechnung des Wertschöp-
fungsanteils für Auszubildende und Studierende wird hinreichend Zeit an arbeitsgebundenen Lernorten für 
praxisbezogene Bildungsprozesse ermöglicht (Dehnbostel, 1993; Walter & Bohrer, 2020), statt die Arbeits-
leistung Lernender nach offensichtlichen Verwertungsinteressen auf Personalstellenpläne zu übertragen. Es 
wäre zudem rechtlich zu prüfen, ob diese faktische Verwertung durch anteilige Anrechnung auf Personal-
stellen im Widerspruch zu § 31 Absatz 3 PflAPrV steht.  

5. Durchlässigkeit von Qualifizierungswegen in der Pflege verwirklichen: Masterplan Pflegebildung und 
Pflegewissenschaft etablieren. 

Ein struktureller Ausbau von Förderprogrammen für Pflegeforschung und Pflegewissenschaft bis hin zu 
pflegewissenschaftlichen Promotionsprogrammen ist unverzichtbar, um den vom Gesetzgeber intendierten 
Kapazitätsausbau des primärqualifizierenden Pflegestudiums in Deutschland umzusetzen. Für die Etablie-
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rung eines „Masterplans Pflegebildung und Pflegewissenschaft“ fordern die Verbände bund-länderübergrei-
fende Aktivitäten zur rechtlichen Normierung durchlässiger akademischer Qualifizierungswege und gestuf-
ter Kompetenzprofile in der Pflege. Nur so ist das Ziel der aktuellen Koalitionsvereinbarung zu erreichen, 
neue Berufsbilder in der Pflege zu schaffen, wie die „Community Health Nurse“. Damit einhergehend müs-
sen angemessene personelle und finanzielle Ressourcen für Lehrveranstaltungs- und Prüfungsformate pfle-
gebezogener Studiengänge durch länderübergreifende Abstimmungen des Kapazitätsrechts in den Gre-
mien der Stiftung für Hochschulzulassung (AZV-KApVO) analog zu den Verfahrensweisen in der Medizin 
zur Verfügung gestellt werden. 

6. Standardberufspositionen in der Pflege modernisieren. 

Die Verbände begrüßen die vorgesehene Ausweitung pflegerischer Kompetenzen in den Ausbildungszielen 
des Pflegeberufegesetzes. Diversitätssensible Pflege verlangt eine Hinwendung zu einem erweiterten Ver-
ständnis pflegerischer Interaktionen. Dieses Verständnis umfasst mehr als die Fokussierung interkultureller 
Konzepte auf Verhalten und Wertevorstellungen zugewanderter Menschen aus vermeintlich „fremden“ Kul-
turen. Vielmehr werden relevante und intersektional wirkende Kategorien, wie bspw. Geschlecht, Alter oder 
gesundheitliche Verfasstheit berücksichtigt (Dominig, 2021). Die Verbände fordern den Gesetzgeber des-
halb auf, den Begriff „interkulturelle“ Kompetenz (§ 5 Absatz 1 Satz 1, PflBG) mit der Begrifflichkeit „trans-
kategoriale Kompetenz“ zu ersetzen. 
Darüber hinaus weisen die Verbände darauf hin, dass transformative Wandlungsprozesse weitere Kompe-
tenzfestlegungen im Pflegeberufegesetz und in Rahmenlehrplänen/Studienordnungen als Bildungsinhalte 
erfordern. Die Verbände empfehlen eine Weiterentwicklung vorhandener Standardberufsbildpositionen für 
Ausbildungsberufe in der Pflege (BiBB, 2021) durch die Aufnahme ergänzender Kompetenzen zur Nachhal-
tigkeit (UN-Agenda 2030, 2015; Nationaler Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung, 2017; ICN-
Ethikkodex, 2021) sowie berufspolitischer Kompetenzen (ICN-Ethikkodex, 2021). 

7. Theoretische und praktische Pflegebildung attraktiv gestalten und Patient*innensicherheit gewährleis-
ten. 

Lernen in simulierten Umgebungen trägt zur zielgerichteten Anbahnung berufsspezifischer Kompetenzen 
in der Ausbildung der Medizin und weiteren akademischen und nichtakademischen Gesundheitsberufen 
bei. Die Vorteile gegenüber rein erfahrungsbasierten Ausbildungssequenzen an praktischen Lernorten sind 
bereits hinreichend wissenschaftlich belegt (Issenberg et al., 2005) und rechtfertigen eine Ausweitung des 
Anteils simulationsbasierten Lernens (Hayden et al., 2014). Nicht zuletzt zur Gewährleistung der Patient*in-
nensicherheit halten die Verbände eine bundeseinheitliche Festlegung des Umfangs für Simulationslernen 
an Ausbildungseinrichtungen und Hochschulen der Pflege von bis zu 30% für erforderlich. 
Zudem befürworten die Verbände eine ergänzend regulierende Formulierung im Gesetzestext, die Entschei-
dungen zum Einsatz von selbstgesteuertem Lernen und E-Learning-Formaten vollständig in die Verantwor-
tung der Hochschulen legt (zu Artikel 4, Nummer 12, Buchstabe b, § 30 Absatz 3a PflAPrV). 
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